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vorgenommen werden müssen, um der hergestellten Ware die 
Ursprungseigenschaft zu verleihen) 
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BESCHLUSS Nr. …/… 

DES ASSOZIATIONSRATES EU-ZENTRALAMERIKA 

vom … 

zur Änderung des Anhangs II (Über die Bestimmung des Begriffs  

„Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und  

Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen)  

Anlage 2 (Liste der Be- oder Verarbeitungen, die an Vormaterialien  

ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen,  

um der hergestellten Ware die Ursprungseigenschaft zu verleihen) 

DER ASSOZIATIONSRAT EU-ZENTRALAMERIKA — 

gestützt auf das Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Union und 

ihren Mitgliedstaaten einerseits und Zentralamerika andererseits, insbesondere auf Anhang II 

Artikel 36 und Artikel 345 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Anhang II Artikel 36 und Artikel 345 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv des 

Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und Zentralamerika andererseits (im Folgenden „Abkommen“) 

kann der Assoziationsrat Anhang II Anlage 2 des Abkommens ändern. 

(2) Mit Wirkung vom 1. Januar 2012 und vom 1. Januar 2017 wurde die Nomenklatur des 

Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Codierung der Waren (HS) geändert. 

(3)  Die Vertragsparteien des Abkommens haben vereinbart, die warenspezifischen 

Ursprungsregeln zu aktualisieren und an das HS 2012 sowie das HS 2017 anzupassen. 

(4) Die Änderungen der warenspezifischen Ursprungsregeln für die Positionen 2852 und 9619, 

die sich aus dem HS 2012 ergeben, wären angesichts der großen Zahl der in diese 

Positionen verschobenen Waren, für deren Ursprungsbestimmung jeweils unterschiedliche 

Regeln gelten, schwierig anzuwenden. Die derzeitigen Regeln sollten unverändert bleiben, 

da eine Nichtanwendung der Änderungen keine wesentlichen Auswirkungen auf die 

Feststellung des Ursprungs der Waren hätte. 
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(5)  Bei den meisten zur Anpassung an das HS 2012 in Position 9619 verschobenen Waren gibt 

es eine alternative Regel, die besagt, dass der Wert aller verwendeten Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft einen bestimmten Prozentsatz des Ab-Werk-Preises der Ware nicht 

übersteigt. Diese alternative Regel sollte hinzugefügt werden, und der Wert der 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft auf höchstens 50 % festgesetzt werden. 

(6)  Es sind Änderungen erforderlich, um die Liste mit den Regeln für Kapitel 84 und 

Position 8522 zu berichtigen. Dabei sollte die Möglichkeit genutzt werden, die 

Änderungen in die Anlage 2 aufzunehmen. 

(7) Die Fußnote 88 in Bezug auf die Ursprungsregeln in Anlage 2 für Waren der Position 3920 

sollte geändert werden, um die spanische Sprachfassung mit den übrigen Sprachfassungen 

in Einklang zu bringen. 

(8)  Anhang II Anlage 2 des Abkommens sollte daher geändert werden. Diese Änderungen 

bewirken keine wesentlichen Änderungen der ausgehandelten Ursprungsregeln — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Anhang II Anlage 2 des Abkommens mit der Liste der Be- oder Verarbeitungen, die an 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen, um der hergestellten 

Ware die Ursprungseigenschaft zu verleihen, erhält die Fassung der Anlage im Anhang des 

vorliegenden Beschlusses. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt 180 Tage nach seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu … 

 Für den Assoziationsrat 

 Für die Vertragspartei Zentralamerika 

 Für die EU-Vertragspartei 
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